
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der IEM - Industrial Equipment and Machinery GmbH 
 
 
gesetzlich vertreten durch 
Ahmad Saadati 
 
(nachfolgend IEM GmbH genannt), 
August-Horch-Str. 16, 55129 Mainz 
 
(Stand 07/2005)  
 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle während der Geschäftsdauer von uns ausgeführten und von uns entgegengenommenen Leistungen. 
Abänderungen sind im Einzelfall nur möglich, wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden. Bei Auftragserteilung durch unsere Kunden oder durch uns erkennt unser 
jeweiliger Kunde die nachstehenden  Allgemeinen  Geschäftbedingungen ausdrücklich an und ist mit ihrer Geltung für das abgeschlossene Geschäft und für alle weiteren 
Geschäfte einverstanden. Dies gilt auch für im Ausland ansässige Kunden. 
 
 
§ 2 Vertragsschluß 
1. 
Warenpräsentationen der IEM GmbH sind keine verbindlichen Angebote, es sei denn diese sind durch die IEM GmbH ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Die Übernahme 
einer Garantie oder des Beschaffungsrisikos zwischen den Vertragspartnern muß ausdrücklich schriftlich vereinbart sein. 
 
2. 
Durch Absenden einer Bestellung mittels elektronischer Datenübermittlung und dessen Zugang bei der IEM GmbH gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss 
eines Kaufvertrages über die ausgewählte Ware gegenüber der IEM GmbH ab. Dieses Angebot ist für den Kunden drei Wochen verbindlich.  
 
3. 
Alle Eingaben des Kunden werden nach Klicken des Bestellbuttons nochmals in einem Bestätigungsfenster angezeigt; durch Klicken des Zurückbuttons können die Angaben vor 
der endgültigen Absendung der Bestellung nochmals korrigiert werden. 
 
4. 
Den Zugang des Auftrages bestätigt die IEM GmbH unverzüglich auf elektronischem Weg. Ein Vertrag kommt erst durch Zugang einer schriftlichen Auftragsbestätigung durch 
die IEM GmbH und vorbehaltlich der dort genannten Bedingungen zustande, keinesfalls jedoch bei irrtümlichen Preisangaben oder offensichtlichen Kalkulationsirrtümern, 
falschen Produktbeschreibungen etc., die die IEM GmbH unverzüglich geltend zu machen hat; die Auftragsbestätigung erfolgt ebenfalls durch elektronische Datenübermittlung 
per E-Mail. 
 
5. 
Der Vertragstext wird bei der IEM GmbH gespeichert und kann auf Wunsch dem Kunden jederzeit nochmals per E-Mail zugesandt werden. Die Vertragssprachen sind Deutsch 
sowie wahlweise Englisch. 
 
6. 
Der Kunde kann jederzeit die Übertragung abbrechen, in dem er die Bestellung nicht abschickt oder den Abbruchbutton drückt. In diesem Fall kommt kein Vertrag zustande. 
 
 
§ 3 Rückgaberecht bei Verträgen mit Verbrauchern 
1. 
Ist der Kunde Verbraucher (erwirbt er die Ware also weder in Ausübung einer gewerblichen noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit) so steht ihm ein Rückgaberecht 
gemäß § 356 i. V. m. § 312 d BGB zu. 
 
2. 
Das Rückgaberecht besteht nicht, wenn Waren von der IEM GmbH für den Kunden individuell gestaltet werden oder im Falle von Sonderanfertigungen. 
 
3. 
Das Recht zur Rückgabe der Ware beträgt zwei Wochen und beginnt im Falle der Lieferung einer Ware nicht vor Erhalt der Ware. Voraussetzung für den Fristbeginn ist, dass 
die IEM GmbH dem Kunden spätestens bis zur Lieferung der Ware die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen (§ 312 c Abs. 2 BGB) mitgeteilt hat. Diese Informationen sind 
auf den Webseiten der IEM GmbH unter www.waterpilot.com, sowie in diesen AGB, enthalten. Das Recht zur Rückgabe erlischt in jedem Fall auch ohne Mitteilung der 
Informationen spätestens sechs Monate nach Lieferung des Artikels . 
 
4. 
Der Kunde kann das Rückgaberecht nur durch Rücksendung der Sache ausüben. Die Ausübung des Rückgaberechtes muss nicht begründet werden. Zur Einhaltung der 
zweiwöchigen Rückgabefrist reicht es aus, wenn der Kunde die Ware innerhalb der Frist an die IEM GmbH zurücksendet.  
 
5. 
Die Rücksendung muss an die postalische Adresse der IEM - Industrial Equipment and Machinery GmbH, August-Horch-Str. 16, 55129 Mainz erfolgen. 
 
6. 
Die bestellten Waren sind ab einem Warenwert von € 40,01 auf Kosten und Gefahr der IEM GmbH zurückzusenden; in diesem Fall erstattet die IEM GmbH die vom Kunden 
verauslagten Versandkosten mittels Banküberweisung. Bis zu einem Warenwert von € 40,00 hat der Kunde gem. Fernabsatz-Gesetz (FAG) die Versandkosten selber zu tragen. 
Unfrei an die IEM GmbH zurückgesandte Ware wird nicht angenommen und geht somit wieder an den Kunden zurück. 
 
7. 
Macht der Kunde von seinem Rückgaberecht Gebrauch, hat er die empfangene Ware rechtzeitig zurückzusenden, die IEM GmbH erstattet die bezahlte Vergütung hierfür. Sollte 
der Kunde nur Teile der Lieferung zurücksenden, so kann er die Rechnung direkt um den Kaufpreis der retournierten Artikel kürzen. Die Rückgabe der Ware hat in 
einwandfreiem Zustand und mit der Originalverpackung zu erfolgen. Unberührt bleibt das Recht des Kunden, die Ware zu prüfen. Der Kunde hat Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn die Verschlechterung nicht ausschließlich auf die Prüfung der Sache 
zurückzuführen ist. Der Kunde hat statt der Rückgewähr Wertersatz zu leisten, soweit eine Rückgewähr nicht mehr möglich ist. Die weiteren Rechtsfolgen der Rückgabe richten 
sich nach §§ 357 Abs. 1, S. 1, 346 BGB.  
 
8. 
Ware, die aus Sicherheitsgründen oder aufgrund von Zahlungsunfähigkeit vom Kunden zurückgegeben wird, wird zu 75% des Verkaufspreises inkl. Kosten für Transport und 
anderen Logistikkosten gutgeschrieben. Abrechnungsbasis ist stets der letztgültige Verkaufspreis. Sollte die Ware nicht von uns geliefert worden sein, legen wir selbst 
entsprechend unserer aktuellen Verkaufspreise den Gutschriftbetrag nach billigem Ermessen fest. 
 
9. 
Falls die Ware beschädigt beim Kunden angekommen ist oder Mängel aufweist gelten die Regeln für Sach- und Rechtsmängel nach §7 dieser AGB. 
 
10. 
Zu Fragen zum Rückgaberecht leistet die IEM GmbH gerne Auskunft: 
 
E-Mail-Adresse: verkauf@iemgmbh.de 
Fax-Adresse: 06131 /  914 694 
Post-Adresse: IEM - Industrial Equipment and Machinery GmbH, August-Horch-Str. 16, 55129 Mainz 



 
 
§ 4 Vergütung, Zahlungsbedingungen, Verzug und Eigentumsvorbehalt 
1. 
Die im Webshop aufgeführten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. 
 
2. 
Der Kaufpreis wird sofort nach Zugang von Ware und Rechnung, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen zur Zahlung fällig. Der Kaufpreis kann durch Vorauskasse oder aber 
ab der 3. Bestellung per Rechnung bezahlt werden, wenn im Einzelfall nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Kommt der Kunde mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug, so 
hat schuldet er der IEM GmbH als Verzugsschaden für die darauffolgende Zahlungserinnerung oder Mahnung pauschal € 5,00. Die Geltendmachung weitergehenden verzugs-
bedingten Schadensersatzes (z.B. Inkassokosten etc.) bleibt unbenommen. 
 
3. 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und sonstiger etwaiger Nebenkosten im Eigentum der IEM GmbH. 
 
 
§ 5 Lieferung 
1. 
Angaben über Lieferfristen sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin schriftlich als verbindlich zugesagt wurde. 
 
2. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit diese für den Kunden zumutbar sind. 
 
3. 
Die IEM GmbH behält sich vor, von der Lieferung der Ware abzusehen und vom Vertrag zurückzutreten, sofern ein Zulieferer die IEM GmbH trotz bestehender 
Lieferverpflichtung nicht mit der bestellten Ware beliefert. Das Rücktrittsrecht ist dann ausgeschlossen, wenn die IEM GmbH die Nichtbelieferung aus sonstigen Gründen zu 
vertreten hat. Die IEM GmbH informiert den Kunden unverzüglich, wenn eine Lieferung nicht möglich ist. In diesem Fall wird die IEM GmbH bereits erhaltene Zahlungen 
unverzüglich zurückerstatten. 
 
4. 
Bei einer von uns ausgeführten Lieferung an unsere Kunden erfolgt die Lieferung ab Lager des Verkäufers, der auch zu Teillieferungen berechtigt ist. Wird ein vereinbarter 
Liefertermin aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, so hat uns der Kunde eine angemessene Nachfrist von mindestens 3 Wochen zu setzen. Erfolgt die 
Lieferung nach Ablauf der Nachfrist nicht und will der Kunde deswegen von seinem Recht zur Rückgängigmachung des Vertrages Gebrauch machen oder Schadenersatz statt 
Leistung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich unter Setzung einer angemessenen weiteren Nachfrist unter Aufforderung zur Lieferung 
anzuzeigen. Der Kunde ist weiter verpflichtet, uns auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom 
Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt oder auf der Lieferung besteht.   
 
5. 
Bei Ereignissen höherer Gewalt sowie Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, und die die termingerechte Ausführung unmöglich machen, sind wir berechtigt, unter 
Ausschluss von Schadenersatzansprüchen des jeweiligen Kunden vom Vertrag zurückzutreten oder die Fälligkeit der Lieferung um die Dauer der Verhinderung  
hinauszuschieben. Gerät der Kunde bei einer von uns zu erbringenden Leistung in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 
entstandenen Schaden – einschließlich etwaiger Mehraufwendungen - zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Bei Schadenersatzansprüchen können wir, unbeschadet der 
Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 15 % des Kaufpreises ohne Schadennachweis verlangen. 
 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt  
Das Eigentum an den gelieferten Waren behalten wir uns bis zum Ausgleich sämtlicher Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. Der Kunde ist zur 
Weiterveräußerung nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Kunde tritt die ihm aus dem Weiterverkauf 
zustehenden Forderungen gegen seine Abnehmer schon jetzt sicherheitshalber an uns ab. Werden unsere Waren vom Kunden zusammen mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren zu einem Gesamtpreis veräußert, erfolgt die Abtretung nur in Höhe des von uns in Rechnung gestellten Wertes unserer Ware. 
Werden von uns gelieferte Waren vom Kunden mit anderen Waren verbunden, vermischt, oder verarbeitet, so gilt als vereinbart, dass wir anteiliges Miteigentum im Verhältnis 
des Wertes unserer Vorbehaltsware zum Wert der neuen einheitlichen Sache erwerben. Der Kunde ist in einem solchen Fall verpflichtet, die Ware für uns unentgeltlich bis zum 
Erlöschen des Miteigentums zu verwahren. Der Kunde kann, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, bis zum Widerruf die Außenstände für sich 
einziehen. Mit einer Zahlungseinstellung, der Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahren, einem 
Scheck- oder Wechselprotest oder einer erfolgten Pfändung erlischt das Recht zum Weiterverkauf oder der Verarbeitung der Waren und zum Einzug der Außenstände. Danach 
eingehende abgetretene Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln. Wahlweise sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen im eigenen Namen 
einzuziehen. Der Kunde hat uns in diesem Fall auf Verlangen alle Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einziehung benötigen. Ferner 
können wir  nach Mahnung den Kunden zur Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden Ware  verpflichten. Für diesen Fall gestattet uns der Kunde hiermit unwiderruflich, 
die Vorbehaltsware sofort abzuholen und seine Geschäfts- und Lagerräume zu diesem Zeitpunkt ungehindert zu betreten. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie 
die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Übersteigt der realisierbare Wert  uns  zustehender Sicherheiten unsere zu sichernden 
Forderungen um mehr als 25%, so sind wir auf Verlangen insoweit zur Freigabe an den Kunden verpflichtet. 
 
 
§ 7 Mangelanzeige und Gewährleistung 
1. 
Sämtliche Ansprüche des Kunden wegen Mängeln verjähren in 1 Jahr seit der Ablieferung der Ware, soweit nicht das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt. 
Ausg eschlossen sind Verschleißteile, soweit der Mangel auf natürlicher Abnutzung beruht. Beanstandungen müssen uns unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 
Werktagen nach ihrer Entdeckung, schriftlich zugehen. Soweit unsere Lieferung mangelhaft ist, werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder nachbessern (Nacherfüllung). 
Hierzu ist uns stets Gelegenheit innerhalb angemessener Frist zu geben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.  
 
2. 
Die Lieferung der IEM GmbH ist frei von Mängeln, wenn sie bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat oder, falls die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, sich für die 
nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet, ansonsten, wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Lieferung der 
gleichen Art üblich ist und der Kunde nach Art der Leistung erwarten kann. 
 
3. 
Bei Mängeln kann der Kunde Ersatzlieferung verlangen. Ist die IEM GmbH zur Ersatzlieferung wegen Unverhältnismäßigkeit nicht bereit oder nicht in der Lage, verzögert sich 
die Nacherfüllung aus von der IEM GmbH zu vertretenden Gründen über eine vom Kunden gesetzte Frist hinaus oder ist die Nacherfüllung endgültig fehlgeschlagen oder dem 
Kunden nicht zumutbar, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Für Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
gilt §9. 
 
4. 
Die Gewährleistungszeit dauert 24 Monate und beginnt mit der Auslieferung der Ware an den Kunden, wenn der Kunde Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die 
Gewährleistungszeit ein Jahr. Im Falle von Rechtsmängeln gilt die gesetzliche Regelung. 
 
5. 
Stellt sich heraus, dass ein Mangel nicht vorlag, sendet die IEM GmbH die Ware auf Kosten und Gefahr an den Kunden zurück. 
 
6. 
Der Standort der bei uns gekauften Anlage muss unbedingt einen Bodenabfluss besitzen, da eventuelle Undichtigkeiten Wasserschäden verursachen können. Nagetiere 
(Mäuse, etc.) könnten außerdem die Leitungen anfressen. Bitte bedenken Sie dies bei der Auswahl des Installationsortes.  
 
7. 
Bei unvollständigen Lieferungen, die nicht unerheblich sind, oder bei Falschlieferungen oder wenn wir eine sonstige Pflicht (Nebenpflicht) verletzen und dies von uns zu vertreten 
ist, hat uns der Kunde eine angemessene Frist zu Lieferung der Fehlmenge oder zur Beseitigung der Pflichtverletzung zu setzen. 
 



 
 
§ 8 Nichtannahme 
Bei Nichtannahme einer bestellten Lieferung oder Leistung zu dem vereinbarten oder von uns bestimmten Termin können wir - ohne dass es einer weiteren Aufforderung bedarf 
- 25% des Warenwertes berechnen, es sei denn, der Kunde kann nachweisen, dass ein geringerer Schaden entstanden ist. 
 
 
§ 9 Haftung der IEM GmbH 
1. 
Die IEM GmbH leistet Schadensersatz oder Ersatz vergebl icher Aufwendungen, gleich aus welchem Grund (z. B. Pflichtverletzung, unerlaubte Handlung) nur in folgendem 
Umfang: 
 

• Bei Vorsatz, bei Übernahme einer Garantie oder Übernahme des Beschaffungsrisikos haftet die IEM GmbH in voller Höhe; 
• bei grober Fahrlässigkeit haftet die IEM GmbH in Höhe des vorhersehbaren und typischen Schadens, der durch die Sorgfaltspflicht verhindert werden sollte; 
• in allen anderen Fällen haftet die IEM GmbH nur bei Verletzung einer so wesentlichen Pflicht, dass die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet ist und zwar auf 

Ersatz des vorhersehbaren typischen Schadens, jedoch (höchsten) pro Einzelschadensfall begrenzt auf das Doppelte der vertraglich vereinbarten Vergütung. 
 
2. 
Die gesetzliche Haftung bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  
 
3. 
Der IEM GmbH steht der Einwand des Mitverschuldens des Kunden offen. 
 
4. 
Für die Verjährung der Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz aus dem Vertrag wegen Sach- und Rechtsmängel gilt die in § 7 Abs. 5 enthaltene 
Regelung. 
 
 
§ 10 Datenschutz 
Der Kunde wir hiermit davon unterrichtet, dass die IEM GmbH seine Daten in den zur Vertragsdurchführung erforderlichen Umfang und auf Grundlage der 
Datenschutzvorschriften erhebt, speichert, verarbeitet und an Dritte übermittelt. Die IEM GmbH darf die Daten auch an Zulieferer und sonstige Dritte, die von der IEM GmbH zur 
Erbringung der Leistungen eingeschaltet werden, weitergeben, jedoch nur in dem Umfang, wie dies zum Zwecke der  Leistung und zur Durchführung des Vertrages erforderlich 
ist. 
 
 
§ 11 Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
IEM - Industrial Equipment and Machinery GmbH 
August-Horch-Str. 16 
55129 M ainz 
Tel.: 06131/914 692 
verkauf@iemgmbh.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. 
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei 
der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen 
wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, 
was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. 
Bei einer Rücksendung aus einer Warenlieferung, deren Bestellwert insgesamt bis zu 40 Euro beträgt, haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte 
Ware der best ellten entspricht. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 
Ein Widerrufsrecht nach dem Fernabsatzgesetz besteht nicht bei Waren die nach Kundenspezifikationen angefertigt oder bestellt wurden, eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind, oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für die Rücksendung geeignet sind. 
 
 
§ 12 Gebrauch und Nutzung der Umkehrosmoseanlagen  

Umkehrosmose-Produktwasser ist für verschiedene Anwendungen geeignet.  

Für spezielle Anwendungen ist es notwendig, Kenntnis von der Technik der Umkehrosmose zu besitzen. 

Für die Nutzung des Produktwassers als Trinkwasser müssen folgende Punkte beachtet werden 

• Überprüfung des Wassers aufgrund einer Analyse (chem. und biol.) für eine Abgleichung mit der gel tenden Trinkwasserverordnung  
• Überprüfung des Wassers auf bakteriologische Verunreinigungen 
• Hinzuziehung von Experten oder versch. Organisationen 
 

Für unsachgemäße Anwendungen / Verwendungen der Anlagen übernehmen wir keine Haftung. Gleichzeitig erlischt der Garantieanspruch. 
 
 
§ 13 Schluß 
1. 
Die Vertragsbeziehung der beiden Vertragspartner beurteilt sich nach deutschem Recht mit Ausnahme des UNCITRAL-Kaufrechts.  
 
2. 
Erfüllungsort ist Mainz. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ist Mainz, wenn der Kunde Vollkaufmann oder gleichgestellt ist. 
 
3. 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag im übrigen nicht berührt. 
Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmungen in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich 
am nächsten kommt. 
 
IEM - Industrial Equipment and Machinery GmbH 
August-Horch-Str. 16 
55129 Mainz 
Tel: 06131 914 694 
Fax: 06131 963 109 
eMail: verkauf@iemgmbh.de 
Geschäftsführer: Ahmad Saadati 
Eingetragen beim Handelsregister Mainz unter HRB 5764 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: 8119 21 85 


